
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 4 (1888)

Heft: 18

Artikel: Wissenschaft und Praxis [Schluss]

Autor: Bolz, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578087

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578087
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


^ Organ
für bte ^

fdjtoetsertfrfje
SJteifterfdjaft

aller
Sfanbwcrfc

utib ©ewerbe
bereu

ftnttungeu
unb Bereute

Lw||oV c:.) ^ •> ^
^ ^ Prahiifdjr füiittfr fiir bit Prrkjlatt
^ mit befonberer SBerucfficijtiguitg ber

ghmfl Im Jmtimtnk.
Herausgegeben unter gftiintirkung fdjwcijerifitjcr

gunaijaubiKErbtr & ®£iijntltrr.
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Qnferate 20 Etä. per lfpaltige ißetitjeile.

Otebaftion, ©jpebitiort, 3)ruc! & Vertag üon ftJ. feitn-jßarbicur, @t. (Sailen.

Krautes gehtt gnljctm
ffilitite allein. ||i grijetitt.

Piffrnfilfaft unb Pratis.
Bon fjerrtt Ê. Sols, Ingenieur in

Ëliarleitenburg,
(©cpIttB.)

'
(Es fann ber fDfenfd) nie. gugteief)

probuftiü unb reprobuftiö fein ; foü er

©rofeariigeS leifteit, fo ntufe unb fattn
er nur einem biefer beiben Steile feine

ganse geiftige jRraft mibmen. Sie
richtig erfannten Shatfadjen laffen fic^ aber für unfere praf=

iifdjen Bebürfniffe leidfier bienftbar machen. Siefe Shätig»
feit nennt man (Erfinbe;t. Sie ©umme aller jefeigen (Er*

finbunger. btlbet unfere iitoberne Sed)ttif. Um eine ©rfttu
bung machen ju fönnen, bebarf e8 felbftöerftänblid) ber tant*
nife ber Bnnsipien, ebenfo, um bie (Erfinbungeit anberer in
smecfmäfeigfter SBeife aufführen su fönnen.

Sie 2Biffenfd)aft bilbet fomit eine IRüftfammer üon geifti=

gen SBerfsettgen für ben (Erfinber unb ben Sedjnifer. Safe
bie ©eleferten gewöhnlich feine (Erfinber finb, feat wol)l feine

UrfacEje barin, bafe bte sunt (Erfinben nötige Begabung ihnen

pufig felflt, üieEeicfjt auch barin, bafe bie Berfolgung bon

abftraftett 3been bie phigteit, in praftifcher SBeife su ge=

ftalten, abfcpmächt. @8 liegt roeniger in ber Diatur ber

reinen SBiffenfcpaft, su erseugen, atö sufnmmensutragen unb

SU öerbreiten. Safe bie (Erfinber nur feiten (gelehrte ge=

nantit roerben fönnen, liegt barin, bafe fid) bte (Erfinbung?=

gäbe häufig als eine angeborene Begabung, unbefümmert um
bie äufeeren Berhältniffe unb ohne febe phrung, Bahn
bricht unb nach ben erften (Erfolgen im Bertraueit auf bie
eigene traft bie gewohnten Bahnen berfdimäht. Ser (Er^

finber ift ferner feiner Statur nadj einfeitig, benn um mög=
licfjft erfolgreich su fein, hat er feine ganse Shätigfeit auf
ein fleineS ©ebiet beS ntenfthlidfen SBiffettS su befdfränfen.
Siefer SBiberfprucb steiferen bent (Erfinber unb bem ©elehr=
ten wirb fefer häufig falfd) aufgefafet. ©elbft sugegeben,
bafe oiele (Erfinber mit ben allgemeinen miffenfchaftlidjen Sln=

fcfjauuitgen ihrer .Qeit nicht iibereinftimmten, fo finb bodf bie

ihren (Erfinbungeit su ©runbe liegenben Brinsipien immer
wiffenféaftlicher Statur, Wa§ bie Scanner ber SBiffenfchaft
früher ober fpäter immer anerfennen mufeten.

SBenn bagegen Diele erfolgreiche (Erfinber geriugfehä^ig
auf bte SBiffenfchaft beräbfehen, fo ift baS eben ein menfch=
lieber ffrrthum, benn ber flarer Settfenbe Wirb fiep bie page
aujmerfer.: „SBa8 würben biefe SJÎânner erft geleiftet haben,
wenn fie eS oerftauben hätten, bie (Erfahrungen anberer er=

gtebtg su benufeen, anftatt bie bon ber SBiffenfchaft ange*
botene Rührung surüdsuweifen?" S)er (Erfinber, welcher bie

Siefnltate ber SBiffenfcpaft surüdweiSt, fcfjlägt oft biefelben
Seitraubenben nnb entntuthigenben Irrwege ein, beren SBerth=

lofigfeit feine Borgänger fdfon lange beWiefett haben.
8luf ber anberit «Seite finb bie (Erfittber häufig gleichfam

bie Spioniere ber SBiffenfchaft.
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Praktische Plätter für die Werkstatt
^ mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker K Techniker.

St. Gallen, den 4. August 1888.
Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. t. 8V.

Inserate 2V Cts. per Ispaltige Petitzeile.

Redaktion. Expedition, Druck K Verlag von W. Senn-Karbieur, St. Gallen.

Wochenspnlch:

Trautes Heim! Daheim
Glück allein. Ist geheim.

Wissenschaft und Praris.
Von Herrn C. Bolz. Ingenieur in

Charlottenburg.
(Schluß.)

' Es kann der Mensch nie zugleich

produktiv und reproduktiv sein; soll er

Großartiges leisten, so muß und kann

er nur einem dieser beiden Theile seine

ganze geistige Kraft widmen. Die
richtig erkannten Thatsachen lassen sich aber für unsere prak-

tischen Bedürfnisse leichter dienstbar machen. Diese Thätig-
keit nennt man Erfinde^. Die Summe aller -jetzigen Er-
findungen bildet unsere 'moderne Technik. Um eine Erfin-
dung machen zu können, bedarf es selbstverständlich der Kennt-

niß der Prinzipien, ebenso, um die Erfindungen anderer in
zweckmäßigster Weise ausführen zu können.

Die Wissenschaft bildet somit eine Rüstkammer von geisti-

gen Werkzeugen für den Erfinder und den Techniker. Daß
die Gelehrten gewöhnlich keine Erfinder find, hat wohl feine

Ursache darin, daß die zum Erfinden nöthige Begabung ihnen

häufig fehlt, vielleicht auch darin, daß die Verfolgung von
abstrakten Ideen die Fähigkeit, in praktischer Weise zu ge-

stalten, abschwächt. Es liegt weniger in der Natur der

reinen Wissenschaft, zu erzeugen, als zusammenzutragen und

zu verbreiten. Daß die Erfinder nur selten Gelehrte ge-

nannt werden können, liegt darin, daß sich die Erfindung?-

gäbe häufig als eine angeborene Begabung, unbekümmert um
die äußeren Verhältnisse und ohne jede Führung, Bahn
bricht und nach den ersten Erfolgen im Vertrauen auf die
eigene Kraft die gewohnten Bahnen verschmäht. Der Er-
finder ist ferner seiner Natur nach einseitig, denn um mög-
lichst erfolgreich zu sein, hat er seine ganze Thätigkeit auf
ein kleines Gebiet des menschlichen Wissens zu beschränken.
Dieser Widerspruch zwischen dem Erfinder und dem Gelehr-
ten wird sehr häufig falsch aufgefaßt. Selbst zugegeben,
daß viele Erfinder mit den allgemeinen wissenschaftlichen An-
schauungen ihrer Zeit nicht übereinstimmten, so sind doch die

ihren Erfindungen zu Grunde liegenden Prinzipien immer
wissenschaftlicher Natur, was die Männer der Wissenschaft
früher oder später immer anerkennen mußten.

Wenn dagegen viele erfolgreiche Erfinder geringschätzig
auf die Wissenschaft herabsehen, so ist das eben ein mensch-
licher Irrthum, denn der klarer Denkende wird sich die Frage
auswerfen: „Was würden diese Männer erst geleistet haben,
wenn sie es verstanden hätten, die Erfahrungen anderer er-
giebig zu benutzen, anstatt die von der Wissenschaft ange-
botene Führung zurückzuweisen?" Der Erfinder, welcher die

Resultate der Wissenschaft zurückweist, schlägt oft dieselben
zeitraubenden und entmuthigenden Irrwege ein, deren Werth-
losigkeit seine Vorgänger schon lange bewiesen haben.

Auf der andern Seite sind die Erfinder häufig gleichsam
die Pioniere der Wissenschaft.
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Sie erfinberifdjetf ^äfjigfettert felbft aber fönnen burd) eine

ttjiffenf«ä)aftlicf)e Bilbung nidjt erzeugt, fonbern |öc|fteng in
fixere unb beftimmte Bapen gelenft werben.

Ser 3k>ed ber toifftrtfdfiaftlicEjen Bilbung Befielt nidjt
bartn, epoc|emac|enbe ©rfinber |eranpp|en, benit bie pm
©rftnben nöt|ige Begabung !ann nur feiten oorauggefeßt
tuerben, fonbern biejenigen fÇâ^tgïeiten enttoicfeln, toeldje für
bie praftifdjen 23ebiirfntffe in biefer §infid)t nüfelic^ finb.
Sie toiffenfcB)aftlicf)eit ©runbfaße finb für ben Secpifer gei=

füge Danbrnerfg^euge unb eg muß t|m flar fein, baff i|m
biefelbett -— unb Wenn fie nod) fo Bottfommen finb — gar
nidjtg nitßen, inenn er nidjt bamit p arbeiten oerftetjt. Sag
jjauptgiel ber ted)nifd)e.n fjö^eren Sepanftalten Befielt |aupü
fäd^Iic^ in ber Slugrüftung mit folgen Mèrïjeugen, mag in
Bepg auf allgemeine Bilbung Bon unenblid) großem Mert|e
ift; bie fiepe Bon ber Benupng berfelben aber, ber für bie

praftifdjen Bebürfniffe mistigere S|eil, wirb Bon benfelben
ettnag ftiefmiitterlicf) Beljanbelt, inbem man bie ©Werbung
berfelben ben einzelnen ißerfonen felbft überlädt. Ser praf=
tifdèe Secpifer muß auf bem Boben beg Sltttaglidjen 6Iei=

Ben, jeboc| baBei mit ber $eit fortffreiten unb |ängt fein
©rfolg Bon ber Slugtoa|l unb ber Benupng feineg geiftigen
fpnbwerfgjeugeg ab. ©r unterfdjeibet fiel fomit Bon bem

©rfinber baburc|, baß. er für Mannte Slufgaben befannte
Mittel benußt, wäpenb ber ©rfinber foioo|I nad) neuen
befferen Dritteln alg and) nac| einer neuen Slufgabe fudjt.
$ür beibe ift unftreitig ber Sdjaß ber Miffenfdjaft Bon

großem Stoßen unb es ift nur bann ein guter ©rfolg p er=

Warten, menn Miffenfdjaft unb ißrapg nidjt atg ©egenfäße,
fonbern alg pfammenge|örige Singe aufgefaßt werben,
toeldje fic| gegenfettig ergänzen. („Stoturto.üecp. lfmfc|.")

„$tc 5ltöetter" — nl§ ßrtcß§öcfd)t'ei!
(@ine Stubie Bon Slrdjiteft ©. Keßler in 6t. ©allen.)

(gortfeßung ftatt ©djluß.)
Sîad) g-Iürfdjeim ift eg nur eine gormfrage, ob ber

©runb unb Boben bem Staate gehört unb non biefem Ber=

padjtet Wirb, ober ob er bem 3nbinibium Berbleibe gegen
eine ©runbftener Bon ber $adjttoert|g|ö|e. „©ineg fdjidt
fic| nidjt für Sitte". Mo ©ebräudje, Sitten, ©etoop|eiten
unb SInfdjauungen einzelner ßänber Berfcf)iebert finb, roirb
aud) bie Surdjfü|rung einer ©runbbefißreform feine gletd)=

förmige fein, inte bei einer größern ober geringem 2ln|äng=
lidjfeit an bie eigene Scptte. Sie nominellen Befißer toer=
ben bnrd) feine élaffen|errfd)aft me|r ber Sbee ber Stbfin=
bnng entgegentreten fönnen; nod) werben ©ewaltpber mädj=
tig genug fein, nm bie unter bem benfenben Solfe immer me|r
plaßgreifenbe Sonfigfationgibee beg ©runb unb Bobeng burdj
ben Staat aufplätten, ba, too ein ißarlament nidjtg alg
eine SIBgeorbnetenberfammlnng Bon ©runbbefißern unb bereu

greunben Ift, toie in ©nglanb eg Big Bor furger 3ät nod)
beftunb. Sie glaffenprioilegien finb bort aud) jeßt nod) un*
menfdjlidje! Mo, toie bort, bag arbeitenbe Bolf allein bie

tomunalfteuern bep|It unb bie ©tgentpmer beg iiäbtifdjen
©rnnb unb Bobeng, benen ber ganje Sortleil ber ftäbtifdjen
aSerbefferungett in jfform er|ö|ter ©runbrente pfättt, nidjtg
Bon altem bem, toag fie Bon ben auf i|rem ©runbe unb Boben
Sauenben er|alten. Stefe unermeßlidjen, ftänbig wadjfenbe
©infommen befißeitben ©runbbefißer bep|Ien feine Steuern
an Berbefferungen, alg mag ©inline aug freien Stiiden
t|nn! Käufer, ^anatifation, Straßenbau unb Unterhalt atter
öffentlic|en unb Berfepganftaltcn, toeldje ben fMiet|toert|
beg ftäbtifdjen Bobeng beftänbig er|ö|en muß bag ben

©runbbefißern i|ren Boben p Unfummen abmiet|enbe 3tr=

Beiterbolf bep|Ien, nad) einer ©efeßgebung, toePe fid) bie

©runbbeftger felbft gcmac|t laben. Ser 3^9 unferer 3"t
muß alg ein bemofratifc|er erfannt werben unb er wirb eg

mit nod) Biel me|r unb nod) günftigern fftefultaten fein, alg
nur mit Sefeitigung fo uner|örter Sd)änblid)feiten, wenn er
eine grünblii|e Sojialreform einen geiftig unb förperlicl ge=

funben Solfgförper gef(|affen laben wirb. SBenn niemalg
me|r Staatgbobenpa(|ter, Staatgbobeneigent|ümer werben
fönnen, ift am| eine Befreiung Bon ber ©runbrentenfteuer
nidjt me|r p befürdjten, beren jeweilige geftfe|ung unb
Regelung burc| Slngebot uttb Dtadjfrage auf bie einfadjfte
SBetfe gefc|e|en fann! ©ine attmätige birefte Serfiaatlidjung
ber ©runtrenten wirb balb feinem SBiberftanbe me|r Be=

gegnen, too bie Sertoattunggfa|igfeit beg Staateg im Ser=

lältniffe mittoädjgf, wie bie Meliorationen, alg fÇrûd^te be§

gteißeg im )ßriBatbefi|e, ben @runbmert| unb bamit aui| bie

©runbrenienfteuern fteigern. @g ift auc| nad)getoiefen, toie

burdj bie Met|obe ber ©rnnbrentenBerftaatlidjung mittelft ber

natürltd)en SBirfung ber 2lngebot= unb 9îae|fragegefe|e, bie

begnemfte unb Befte Regelung jebeg Sefipberganaeg am|
ber Meliorationen p erreidjen fein wirb. SBenn ber Staat
nad) unb na^ unb f|äter mittelft Steigerung in ben Sefi|
beg Sobeng gelangt, madjt bie Meliorationenfrage gar feine
Sdjtoierigfeiten, weil er nur bann fteigert, toenn er bie Me=

.Iterationen nac| i|rem toirftic|en Marftroert|e er|ält, fo baß
fie i|m feinen Serluft bringen burd) bag ©rgebniß ber SuU
turarbeit ober ben Mturfoftenfiretg Bort SIn= unb Ueberbau.
Big je|t ift bag ©runbeigent|um immer me|r SpefuIationg=
objeft geworben, wegen beg perforteHen, ftatt beg forporati-
Ben ©igent|umf|ftemg, tooburd) eben bie Menge unfelbft=
ftanbiger Slrbeiter fo riefig angetoadjfen ift.

Sft ber Staat rechtmäßiger @igent|ümer Bon ©runb unb
Boben baburd), baß er ihn Bon feinen jeßigen ©tgentpmern
prüefertoorben |at, gegen Slnßegung beg an ip p ent=

ridjtenben ©runbrentenbetrageg; fo muß eg gelingen, 0unqd)ft
eine Menge ßeutptage unfelbftftänbiger Slrbeiter pr ©igen=
wirt|fc|aft p befähigen, wobnrdj bag Strbeitgangebot für
ben ©roßgrunbBefiß fidi minbern unb biefer felbft abne|men
muß. Sin bie Stelle blog fpefulatioer ©efdjäftgma(|erei in
©runbbefiß, muß eine forporatioe ©eftaltung beg mobernen
©rtoerbgbetriebeg treten baburd|, baß an bie Stelle römifcp
red)tltc| ungere(|ten Botteigentpmg an ©rnnb unb Boben
altgermantfd)eg Stupnggrec|t tritt, mit bem ©runbrenten=
toert| alg materielle ©runblage. Ser Staat muß audi bag
9îec|t auf ben 3u®ad)g ber ©runbrente, ber nidjt bag Ber=
bienft eineg Befißerg ober Bädjtere ift, beanfpruc|en, um
große ©inna|men unb ©rfparniffe pr Bßeße beg öffentlic|en
allgemeinen Bolfgtoo|leg p erzielen! Sie 3nanfpruc|na|me
biefeg unbeftreitbaren 3ted)teg würbe augreic|en, auf frieb*
lidjem SBege alle möglidjen toünfdjengtoeri|en 3uftänbe p
fc|affen. Sag $auftrec|t beg ©elbbeutelg, bag nod) Biel
fdjlimmer ift alg bag frühere $auftred)t, wo ber Stärfere
Meifter über ben Sdjwädjeren war, Wirb unb muß baburdj
aufpren! Mir feien öiele Magazine mit Kleibern allen
mögltc|en Bebürfniß ttnb Supgartifetn, mit 9ta|runggmitteln
unb Selifateffen gefüllt, um Bon SDtotten unb Dtoft gerfref=
fen unb bem Berberben an|eim gegeben p toerben. £un=
gernbe unb in Sumpett gehüllte ©eftalten fdjielen gierig bnreh
bie großen Spiegelgläfer prädhtiger Si|aufenfter banad) unb
frieren, obbac|log, neben Käufern unb Mietpaläften in
benen Mopungen mit Bielen geräumigen lesbaren 3intmern
leer fte|en!

Sie Berbefferungen in ber Secpif unb ben gabrifationg*
metpben burc| Mafi|inen mad|en immer me|r Slrbeiter auf
einjelnen ©ebieten überftüffig, wofür fic| 'aber fofort auc|
Wieber neue SIrbeitggebiete eröffnen, auf benen neue £upg=
bebürfniffe befriebigt werben; wo bag nid)t ber fjall ift, Ber=
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Die erfinderischen Fähigkeiten selbst aber können durch eine

wissenschaftliche Bildung nicht erzeugt, sondern höchstens in
sichere und bestimmte Bahnen gelenkt werden.

Der Zweck der wissenschaftlichen Bildung besteht nicht
darin, epochemachende Erfinder heranzuziehen, denn die zum
Erfinden nöthige Begabung kann nur selten vorausgesetzt

werden, sondern diejenigen Fähigkeiten entwickeln, welche für
die praktischen Bedürfnisse in dieser Hinsicht nützlich sind.
Die wissenschaftlichen Grundsätze sind für den Techniker gei-
stige Handwerkszeuge und es muß ihm klar sein, daß ihm
dieselben -— und wenn sie noch so vollkommen sind — gar
nichts nützen, wenn er nicht damit zu arbeiten versteht. Das
Hauptziel der technischen höheren Lehranstalten besteht Haupt-
sächlich in der Ausrüstung mit solchen Werkzeugen, was in
Bezug auf allgemeine Bildung von unendlich großem Werthe
ist; die Lehre von der Benutzung derselben aber, der für die

praktischen Bedürfnisse wichtigere Theil, wird von denselben
etwas stiefmütterlich behandelt, indem man die Erwerbung
derselben den einzelnen Personen selbst überläßt. Der prak-
tische Techniker muß auf dem Boden des Alltäglichen blei-
ben, jedoch dabei mit der Zeit fortschreiten und hängt sein

Erfolg von der Auswahl und der Benutzung seines geistigen
Handwerkszeuges ab. Er unterscheidet sich somit von dem

Erfinder dadurch, daß. er für bekannte Aufgaben bekannte

Mittel benutzt, während der Erfinder sowohl nach neuen
besseren Mitteln als auch nach einer neuen Aufgabe sucht.

Für beide ist unstreitig der Schatz der Wissenschaft von
großem Nutzen und es ist nur dann ein guter Erfolg zu er-
warten, wenn Wissenschaft und Praxis nicht als Gegensätze,

sondern als zusammengehörige Dinge aufgefaßt werden,
welche sich gegenseitig ergänzen. („Naturw.-techn. Umsch.")

„Die Arbeiter" — als Kriegsgeschrei!
(Eine Studie von Architekt E. Keßler in St. Gallen.)

(Fortsetzung statt Schluß.)

Nach Flürscheim ist es nur eine Formfrage, ob der
Grund und Boden dem Staate gehört und von diesem ver-
pachtet wird, oder ob er dem Jndividium verbleibe gegen
eine Grundsteuer von der Pachtwerthshöhe. „Eines schickt

sich nicht für Alle". Wo Gebräuche, Sitten, Gewohnheiten
und Anschauungen einzelner Länder verschieden sind, wird
auch die Durchführung einer Grundbesitzreform keine gleich-
sörmige sein, wie bei einer größern oder geringern Anhäng-
lichkeit an die eigene Scholle. Die nominellen Besitzer wer-
den durch keine Klassenherrschaft mehr der Idee der Abfin-
dung entgegentreten können; noch werden Gewalthaber mäch-
tig genug sein, um die unter dem denkenden Volke immer mehr
platzgreifende Konfiskationsidee des Grund und Bodens durch
den Staat aufzuhalten, da, wo ein Parlament nichts als
eine Abgeordnetenversammlung von Grundbesitzern und deren

Freunden ist, wie in England es bis vor kurzer Zeit noch

bestund. Die Klassenprivilegien sind dort auch jetzt noch un-
menschliche! Wo, wie dort, das arbeitende Volk allein die

Komunalsteuern bezahlt und die Eigenthümer des städtischen
Grund und Bodens, denen der ganze Vortheil der städtischen
Verbesserungen in Form erhöhter Grundrente zufällt, nichts
von allem dem, was sie von den auf ihrem Grunde und Boden
Bauenden erhalten. Diese unermeßlichen, ständig wachsende
Einkommen besitzenden Grundbesitzer bezahlen keine Steuern
an Verbesserungen, als was Einzelne aus freien Stücken

thun! Häuser, Kanalisation, Straßenbau und Unterhalt aller
öffentlichen und Verkehrsanstalten, welche den Miethwerth
des städtischen Bodens beständig erhöhen muß das den

Grundbesitzern ihren Boden zu Unsummen abmietende Ar-
beitervolk bezahlen, nach einer Gesetzgebung, welche sich die

Grundbesitzer selbst gemacht haben. Der Zug unserer Zeir
muß als ein demokratischer erkannt werden und er wird es

mit noch viel mehr und noch günstigern Resultaten sein, als
nur mit Beseitigung so unerhörter Schändlichkeiten, wenn er
eine gründliche Sozialreform einen geistig und körperlich ge-
funden Volkskörper geschaffen haben wird. Wenn niemals
mehr Staatsbodenpächter, Staatsbodeneigenthümer werden
können, ist auch eine Befreiung von der Grundrentensteuer
nicht mehr zu befürchten, deren jeweilige Festsetzung und
Regelung durch Angebot und Nachfrage auf die einfachste
Weise geschehen kann! Eine allmälige direkte Verstaatlichung
der Gruntrenten wird bald keinem Widerstande mehr be-

gegnen, wo die Verwaltungsfähigkeit des Staates im Ver-
Hältnisse mitwächss, wie die Meliorationen, als Früchte des

Fleißes im Privatbesitze, den Grundwerth und damit auch die

Grundrentensteuern steigern. Es ist auch nachgewiesen, wie
durch die Methode der Grnndrentenverstaatlichung mittelst der

natürlichen Wirkung der Angebot- und Nachfragegesetze, die

bequemste und beste Regelung jedes Besitzüberganges auch
der Meliorationen zu erreichen sein wird. Wenn der Staat
nach und nach und später mittelst Steigerung in den Besitz
des Bodens gelangt, macht die Meliorationenfrage gar keine

Schwierigkeiten, weil er nur dann steigert, wenn er die Mc-
.liorationen nach ihrem wirklichen Marktwerthe erhält, so daß

sie ihm keinen Verlust bringen durch das Ergebniß der Kul-
turarbeit oder den Kulturkostenpreis von An- und Ueberbau.
Bis jetzt ist das Grundeigenthum immer mehr Spekulations-
objekt geworden, wegen des personellen, statt des korporati-
ven Eigenthumsystems, wodurch eben die Menge unselbst-
ständiger Arbeiter so riesig angewachsen ist.

Ist der Staat rechtmäßiger Eigenthümer von Grund und
Boden dadurch, daß er ihn von seinen jetzigen Eigenthümern
zurückerworben hat, gegen Auflegung des an ihn zu ent-
richtenden Grundrentenbetrages; so muß es gelingen, zunächst
eine Menge heutzutage unselbstständiger Arbeiter zur Eigen-
wirthschaft zu befähigen, wodurch das Arbeitsangebot für
den Großgrundbesitz sich mindern und dieser selbst abnehmen
muß. An die Stelle blos spekulativer Geschäftsmacherei in
Grundbesitz, muß eine korporative Gestaltung des modernen
Erwerbsbetriebes treten dadurch, daß an die Stelle römisch-
rechtlich ungerechten Volleigenthmns an Grund und Boden
altgermanisches Nutzungsrecht tritt, mit dem Grundrenten-
werth als materielle Grundlage. Der Staat muß auch das
Recht auf den Zuwachs der Grundrente, der nicht das Ver-
dienst eines Besitzers oder Pächters ist, beanspruchen, um
große Einnahmen und Ersparnisse zur Pflege des öffentlichen
allgemeinen Volkswohles zu erzielen! Die Inanspruchnahme
dieses unbestreitbaren Rechtes würde ausreichen, auf fried-
lichem Wege alle möglichen wünschenswertsten Zustände zu
schaffen. Das Faustrecht des Geldbeutels, das noch viel
schlimmer ist als das frühere Faustrecht, wo der Stärkere
Meister über den Schwächeren war, wird und muß dadurch
aufhören! Wir sehen viele Magazine mit Kleidern allen
möglichen Bedürfniß und Luxusartikeln, mit Nahrungsmitteln
und Delikatessen gefüllt, um von Motten und Rost zerfres-
sen und dem Verderben anheim gegeben zu werden. Hun-
gernde und in Lumpen gehüllte Gestalten schielen gierig durch
die großen Spiegelgläser prächtiger Schaufenster danach und
frieren, obdachlos, neben Häusern und Miethpalästen in
denen Wohnungen mit vielen geräumigen heizbaren Zimmern
leer stehen!

Die Verbesserungen in der Technik und den Fabrikations-
Methoden durch Maschinen machen immer mehr Arbeiter auf
einzelnen Gebieten überflüssig, wofür sich saber sofort auch
wieder neue Arbeitsgebiete eröffnen, auf denen neue Luxus-
bedürfnisse befriedigt werden; wo das nicht der Fall ist, ver-
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